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1. Einleitung 

Im Folgenden wird auf verschiedene Aspekte zum Thema „Siedlungsabfälle in Deutschland“ ein-
gegangen. 

Zu den haushaltstypischen Siedlungsabfällen gehören nach Angaben des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) Abfälle aus pri-
vaten Haushalten und vergleichbaren Einrichtungen, z. B. Arzt- und Rechtsanwaltspraxen, Ver-
waltungsgebäuden, Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, sowie 
hausmüllähnliche Abfälle aus Gewerbe und Industrie. Des Weiteren gehören zu den Siedlungsab-
fällen Sperrmüll, Marktabfälle, Straßenkehricht, Bioabfälle sowie getrennt erfasste Wertstoffe wie 
Glas und Papier.1 Gewerbliche Siedlungsabfälle (kurz "Gewerbeabfälle") sind Siedlungsabfälle 
aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen.2 

2. Abfallmengen und Gebühren 

2.1. Recyclingquote 

Nach Angaben der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) und dem Umweltbundesamt 
(UBA) betrug in Deutschland die werkstoffliche Recyclingquote im Jahr 2022 67,5 Prozent 
(Stand: Dezember 2023).3  

2.2. Aufkommen 

Das Aufkommen an Haushaltsabfällen nach Abfallarten in Deutschland im Jahr 2022 gestaltet 
sich wie in der folgenden Tabelle dargestellt. Hierbei handelt es sich um eine eigene Darstellung 
basierend auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Bei allen Angaben handelt es sich 
um vorläufige Zahlen (Stand: 15.02.202).4 Hierbei gilt: „0 = weniger als die Hälfte von 1 in der 
letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts“ sowie „- = nichts vorhanden“.5 Aufgrund der re-
gional unterschiedlichen Organisation der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung enthalten die 
Haushaltsabfälle nach Angaben von Destatis in unterschiedlichem Maße hausmüllähnliche Ge-
werbeabfälle.6  

 

1 https://www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/abfallarten-und-abfallstroeme/siedlungsabfaelle.  

2 https://www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/abfallarten-und-abfallstroeme/gewerbeabfaelle.  

3 https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/Auswertungen/ZSVR_Auswertung_Recyclingquoten_2018_-
_2022.pdf.  

4 Siehe hierzu: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=32121-
0001#abreadcrumb.  

5 https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=ergebnistabelleQualitaet&language=de&levelin-
dex=1&levelid=1706094905486#abreadcrumb. 

6 Destatis, 2023, Stand: 22.01.2024, https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&sel-
ectionname=32121-0001#abreadcrumb.  

https://www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/abfallarten-und-abfallstroeme/siedlungsabfaelle
https://www.bmuv.de/themen/kreislaufwirtschaft/abfallarten-und-abfallstroeme/gewerbeabfaelle
https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/Auswertungen/ZSVR_Auswertung_Recyclingquoten_2018_-_2022.pdf
https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/Auswertungen/ZSVR_Auswertung_Recyclingquoten_2018_-_2022.pdf
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=32121-0001#abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=32121-0001#abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=ergebnistabelleQualitaet&language=de&levelindex=1&levelid=1706094905486#abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=ergebnistabelleQualitaet&language=de&levelindex=1&levelid=1706094905486#abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=32121-0001#abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=32121-0001#abreadcrumb
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Erhebung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung im Jahr 2022: 

Abfallarten 

Aufkommen 
an 

Haushaltsabfällen 

Aufkommen 
an 

Haushaltsabfällen 
je Einwohner 

Beim Erstempfänger 
beseitigte 

Haushaltsabfälle 

Beim Erstempfänger 
verwertete 

Haushaltsabfälle 

(1000 t) (kg) (1.000 t) (1.000 t) 

Haus- und Sperrmüll 15.303,8 181 620,8 14.682,9 

Hausmüll, haushalts- 
ähnliche Gewerbeabfälle 

12.725,7 151 544,8 12.180,8 

Sperrmüll 2.578,1 31 76,0 2.502,1 

Getrennt erfasste  
organische Abfälle 

9.893,1 117 0,5 9.892,6 

Abfälle aus der Biotonne 5.087,3 60 0,0 5.087,2 

Biologisch abbaubare 
Abfälle (Garten-, Parkab-
fälle) 

4.805,8 57 0,5 4.805,3 

Getrennt erfasste Wertstoffe 11.576,3 137 1,2 11.575,1 

Glas 1.970,9 23 0,4 1.970,5 

Gemischte Wertstoffe/  
Verpackung (inkl. 
Leichtverpackung),  
Verbunde 

2.730,1 32 0,0 2.730,0 

Papier, Pappe, Karton 
(PPK) 

5.022,2 60 - 5.022,2 

Metalle 372,6 4 0,1 372,5 

Holz 1.177,2 14 0,7 1.176,6 

Kunststoffe 130,1 2 0,0 130,1 

Textilien 173,1 2 0,0 173,1 

Sonstige Abfälle 187,3 2 31,4 155,9 

Sonstige gefährliche Ab-
fälle 

77,1 1 22,8 54,3 

Sonstige nicht gefährli-
che Abfälle 

110,2 1 8,5 101,6 

Insgesamt 36.960,5 438 653,9 36.306,5 

 

Nach Angaben von Destatis hatte das Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsabfällen mit 438 Kilo-
gramm im Jahr 2022 den niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2004. Es gab starke 
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Rückgänge bei allen Abfallarten, insgesamt fielen 3,3 Millionen Tonnen weniger Haushaltsabfälle 
an als im Jahr 2021.7 

2.3. Gebühren 

2.3.1. Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung 

Die Abfallwirtschaft ist nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 Var. 1, Art. 72 GG Teil der konkurrierenden 
Gesetzgebung. Die Länder dürfen dementsprechend von der Regelungskompetenz nur Gebrauch 
machen, wenn und soweit der Bundesgesetzgeber nicht bereits eine Regelung getroffen hat.  

Auf Bundesebene ist insbesondere das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)8 zu beachten. § 17 
Abs. 1 des KrWG verpflichtet Erzeuger oder Besitzer von privaten Haushaltsabfällen, diese den 
öffentlichen-rechtlichen Entsorgungsträgern zu überlassen, sofern eine eigene Verwertung nicht 
möglich ist. Regelungen für spezifische Produktabfälle finden sich zudem im Verpackungsgesetz 
(VerpackG)9, in der Altfahrzeug-Verordnung (AltfahrzeugV)10, im Batteriegesetz (BattG)11 sowie 
im Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)12. Gebührenregelungen enthalten diese Gesetze 
jedoch nicht. Somit können die Länder im Sinne der konkurrierenden Gesetzgebung diesbezüg-
lich eigene Regeln treffen. Dabei haben die Länder wiederum das Recht der Gemeinden und 
Landkreise auf kommunale Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG) zu beachten.13 Daher gibt 
es in den Ländern verschiedene Gesetze und Verordnungen, die die demokratisch gewählten Or-
gane der Kommunen (i.d.R. Kreistag, Stadtrat, Stadtverordnetenversammlung) dazu ermächtigen, 
sich eigene Satzungen über die Entsorgungsgebühren zu geben. 

Beispielhaft sind im Folgenden verschiedene Gebührenmodelle bzw. Abfallgebührensatzungen 
aufgeführt: 

– Das Gebührenmodell der Berliner Stadtreinigung (BSR) (2023/2024) 
https://www.bsr.de/das-tarifmodell-der-bsr-22979.php;  
Die Abfallgebührensatzung der BSR findet sich unter: https://www.bsr.de/assets/down-
loads/Abfallgebuehrensatzung_BSR_2023_24.pdf.  

 

7 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/12/PD23_484_321.html.  

8 https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/. 

9 https://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/.  

10 https://www.gesetze-im-internet.de/altautov/.  

11 https://www.gesetze-im-internet.de/battg/.  

12 https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/.  

13 PdK MV E-4a, KAG M-V § 6 9.1, https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-400-W-PdK-MV-E4aMV-G-MVKAG-P-6-S-
170. 

https://www.bsr.de/das-tarifmodell-der-bsr-22979.php
https://www.bsr.de/assets/downloads/Abfallgebuehrensatzung_BSR_2023_24.pdf
https://www.bsr.de/assets/downloads/Abfallgebuehrensatzung_BSR_2023_24.pdf
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/12/PD23_484_321.html
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/
https://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/
https://www.gesetze-im-internet.de/altautov/
https://www.gesetze-im-internet.de/battg/
https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/
https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-400-W-PdK-MV-E4aMV-G-MVKAG-P-6-S-170
https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-400-W-PdK-MV-E4aMV-G-MVKAG-P-6-S-170
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– Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallbewirtschaftung des Landkreises 
Hameln-Pyrmont, 
https://hm.ikiss.de/media/custom/3767_1051_1.PDF?1672651425;  

– Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Stadt Augsburg, 
https://www.augsburg.de/fileadmin/user_upload/buergerservice_rathaus/rathaus/stadt-
recht/pdf/70/7022.pdf;  

– Abfallsatzung für den Rhein-Sieg-Kreis 2024, 
https://www.rsag.de/fileadmin/downloads/sonstiges/abfall-und-gebuehrensatzung.pdf. 

2.3.2. Energetische Verwertung 

Abfälle werden energetisch verwertet, d. h. in einer Verbrennungsanlage verbrannt, wenn sie 
nicht mehr recycelt werden können.14 

Die EUWID Recycling und Entsorgung erstellt zweimal im Jahr einen Bericht über den Entsor-
gungsmarkt für Siedlungsabfälle, der regional differenzierte Preise für die Behandlung gemischter 
Abfälle in thermischen und mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen liefert.15 Dem-
nach galten im Dezember 2023 folgende Entsorgungspreise für gewerbliche und kommunale 
Siedlungsabfälle in Deutschland (Nettopreise in Euro pro Tonne):16 

 Norden17 Osten18 Süden19 Südwesten20 Westen21 

MVA Kommunal 75 – 150 65 – 125 65 – 150 80 – 120 80 – 190 

MVA Gewerbeabfall 
Verträge 

90 – 150 80 – 120 90 – 170 90 – 120 85 – 130 

MVA Gewerbeabfall 
Spotmarkt 

100 – 140 80 – 110 100 – 130 95 – 130 95 – 125 

 

14 https://www.umweltmanager.net/unternehmen/umweltlexikon/eintrag/energetische-verwertung.html.  

15 https://www.euwid-recycling.de/maerkte/siedlungsabfaelle-deutschland/.  

16 Auskunft von EUWID Recycling und Entsorgung vom 30.01.2024. 

17 Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordhessen. 

18 Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. 

19 Bayern, Baden-Württemberg. 

20 Hessen (außer Nordhessen), Rheinland-Pfalz, Saarland. 

21 Nordrhein-Westfalen. 

https://hm.ikiss.de/media/custom/3767_1051_1.PDF?1672651425
https://www.augsburg.de/fileadmin/user_upload/buergerservice_rathaus/rathaus/stadtrecht/pdf/70/7022.pdf
https://www.augsburg.de/fileadmin/user_upload/buergerservice_rathaus/rathaus/stadtrecht/pdf/70/7022.pdf
https://www.umweltmanager.net/unternehmen/umweltlexikon/eintrag/energetische-verwertung.html
https://www.euwid-recycling.de/maerkte/siedlungsabfaelle-deutschland/
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Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen werden in Deutschland nach Aussage von 
EUWID Recycling und Entsorgung kaum noch genutzt und sind daher in der Tabelle nicht aufge-
führt.22 

3. Sonderregelungen 

3.1. Maßnahmen für behinderte Menschen 

Bundesweit verbindliche Vorgaben zur Herstellung von Barrierefreiheit gibt es in der Bundere-
publik Deutschland derzeit nur für den öffentlich-rechtlichen Bereich. Gesetzliche Grundlagen 
enthält z. B. das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)23. Die Herstellung der Barrierefreiheit 
wird u. a. in § 8 BGG für die Bereiche Bauen und Verkehr, in den §§ 12a ff. BGG für die Informa-
tionstechnik und in § 10 BGG für die Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken näher geregelt. 
Für private Anbieter von öffentlich zugänglichen Produkten und Dienstleistungen existieren der-
zeit keine festen Regelungen.24 

Auch auf Länderebene sind keine spezifischen Rechtsvorschriften bekannt, die besondere Maß-
nahmen für Menschen mit körperlichen Behinderungen oder Sehbehinderungen vorschreiben, 
um diesen die Teilnahme an der getrennten Sammlung von Siedlungsabfällen zu erleichtern.25 

In der Praxis finden sich jedoch Beispiele, von denen einige im Folgenden aufgeführt sind: 

– In Berlin hat die BSR den "Einwurfhelfer arc32" eingeführt, der 240-Liter-Behälter um 32 
Grad nach vorne neigt. Durch diese Verstellung sinkt die Entsorgungshöhe auf eine barrie-
refreie Höhe von unter 85 cm. Dies erleichtert Rollstuhlfahrern, Menschen mit Gehhilfen 
sowie älteren oder kleineren Personen die Nutzung der Behälter. Der Preis für den arc32 
liegt bei 952 Euro, ein Versand innerhalb Berlins kostet 59,50 Euro.26 Eine entsprechende 
Informationsbroschüre findet sich unter: https://www.bsr.de/assets/down-
loads/170222_arc32_Info-Broschuere_web.pdf.  

– Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg bieten bei Bedarf die Beschriftung der Abfallbehälter in 
Braille- und Pyramidenschrift an. Die Schilder sind mit den Beschriftungen: Restmüll, 

 

22 Auskunft von EUWID Recycling und Entsorgung vom 01.02.2024. 

23 https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/.  

24 Rechtliche Vorgaben zur Herstellung von Barrierefreiheit in ausgewählten europäischen Staaten, Wissenschaft-
liche Dienste (WD 6 – 3000 – 56/21), S. 5, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/872696/20da0932144ed3bd6d927e29cee0b4c0/WD-6-056-21-pdf-data.pdf. 

25 Auskunft des Bundesrates vom 08.02.2024. 

26 https://www.bsr.de/arc32-23484.php#:~:text.  

https://www.bsr.de/assets/downloads/170222_arc32_Info-Broschuere_web.pdf
https://www.bsr.de/assets/downloads/170222_arc32_Info-Broschuere_web.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/
https://www.bundestag.de/resource/blob/872696/20da0932144ed3bd6d927e29cee0b4c0/WD-6-056-21-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/872696/20da0932144ed3bd6d927e29cee0b4c0/WD-6-056-21-pdf-data.pdf
https://www.bsr.de/arc32-23484.php#:~:text
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Wertstoffe, Altpapier und Biotonne erhältlich und werden je nach Behältergröße unter-
schiedlich angebracht. Bei den Müllgroßbehältern werden sie vorne rechts auf dem Falz des 
Deckels und bei den Rolltonnen direkt auf dem Deckel befestigt.27 

– Ebenso bietet der lokale Entsorger Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen 
AöR (KAW) auf Wunsch spürbare Aufkleber in Brailleschrift für Restabfall-, Bio-, Papier- 
und Glastonnen an. Nach telefonischer oder per Mail erfolgter Anmeldung werden die be-
troffenen Abfallgefäße mit der Blindenschrift ausgestattet.28 

3.2. Ermäßigung der Abfallgebühren 

Es gibt keine spezifischen Rechtsvorschriften zu Abfallgebührenermäßigungen für Personen, die 
auf Hygieneartikel (z. B. Windeln) angewiesen sind.  

Auf kommunaler Ebene finden sich jedoch entsprechende Beispiele: 

– Im Landkreis Emsland kann bei Pflegebedürftigkeit eines Haushaltsangehörigen eine Ermä-
ßigung in Höhe von monatlich 6 Euro (72 Euro pro Jahr) gewährt werden. Für Familien mit 
Kleinkindern kann für jedes Kind bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres eine Ermäßigung 
in Höhe von monatlich 3 Euro (36 Euro pro Jahr) gewährt werden. Soweit beide Vorausset-
zungen (Ermäßigung für Kleinkinder und Pflegebedürftigkeit eines Haushaltsangehörigen) 
vorliegen, können auch beide Gebührenermäßigungen gewährt werden. In diesem Fall wird 
die Gebühr um monatlich 9 Euro ermäßigt.29 

– Die Stadt Kalkar in Nordrhein-Westfalen gewährt eine Befreiung von der Personengebühr 
(Grundgebühr), wenn eine durch ärztliches Attest nachgewiesene Behinderung oder Krank-
heit einer Person ein erhöhtes Abfallaufkommen verursacht.30 

– Der Landkreis Aurich gewährt Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 30. Lebensmo-
nats pro Kind für die Windelentsorgung eine finanzielle Entlastung in Höhe von 25 Euro 
pro Jahr.31 

*** 

 

27 https://www.wb-duisburg.de/Privat/Privat_Abfall/abfallbehaelter.php.  

28 https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/mainz-bietet-kennzeichnung-von-abfallgefaessen-in-blinden-
schrift/.  

29 https://www.awb-emsland.de/tonnen-tarife/gebuehrenermaessigung/.  

30 https://www.kalkar.de/de/dienstleistungen/abfallbeseitigung/.  

31 https://www.landkreis-aurich.de/politik-internes/buergerservice/service-a-z/kostenmaessige-entlastung-bei-der-
windelentsorgung.html.  

https://www.wb-duisburg.de/Privat/Privat_Abfall/abfallbehaelter.php
https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/mainz-bietet-kennzeichnung-von-abfallgefaessen-in-blindenschrift/
https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/mainz-bietet-kennzeichnung-von-abfallgefaessen-in-blindenschrift/
https://www.awb-emsland.de/tonnen-tarife/gebuehrenermaessigung/
https://www.kalkar.de/de/dienstleistungen/abfallbeseitigung/
https://www.landkreis-aurich.de/politik-internes/buergerservice/service-a-z/kostenmaessige-entlastung-bei-der-windelentsorgung.html
https://www.landkreis-aurich.de/politik-internes/buergerservice/service-a-z/kostenmaessige-entlastung-bei-der-windelentsorgung.html
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